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Unser Dorf hat Zukunft! 
Dieser Überzeugung sind bei weitem 
nicht alle Bürgerinnen und Bürger. 
Zugegeben, es sind nicht die besten 
Rahmenbedingungen, um Men-
schen langfristig hier zu halten. Ein 
Bevölkerungsrückgang um bis zu 
weitere 20% – prognostiziert für die 
kommenden 10 bis 15 Jahre – hat 
natürlich Einfluss auf Infrastruktur 
und Wirtschaftskraft. Werden wir 
zwei Kindergärten und eine Grund-
schule noch benötigen? Bekommen 
die Unternehmen unseres Ortes noch 
ausreichend Fach- und Arbeitskräfte 
um ihre Produktion aufrecht zu er-
halten? In welcher Größenordnung 
fließen Fördermittel und sonstige 
Zuweisungen in unseren Ort für die 
Reparatur von Straßen und sonstiger 
Infrastruktur? Viele weitere Aspekte 
können den zuversichtlichen Blick in 
die Zukunft durchaus trüben. 
Im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft“ wollen wir uns ganz bewusst 
mit den positiven Aspekten, dem 
bisher Erreichten und allen in Planung 
befindlichen Dingen beschäftigen. 
Nicht um durch eine rosarote Brille 
zu schauen, sondern einen realisti-
schen aber im Grundsatz positiven 
Blick auf die Zukunft unseres Dorfes 
zu werfen. Ob das Glas halb voll oder 
halb leer ist, liegt immer im Auge 

des Betrachters. Wir haben uns bei 
dem Wettbewerb angemeldet, weil 
wir der festen Überzeugung sind, 
dass wir viel erreicht haben und noch 
viel Potenzial heben können. Am 20. 
September wird die Wettbewerbs-
Jury in Stützengrün zu Gast sein, um 
sich unseren Ort anzuschauen und 
zu bewerten, ob wir im Rennen mit 
fünf weiteren Bewerber-Orten im Erz-
gebirgskreis das Zeug für ein gutes 
Abschneiden haben. Als „Kommune 
des Jahres 2023“ sollten wir hier 
durchaus zuversichtlich nach vorn 
blicken können. 

Erste Dorfwerkstatt 
„neue Ortsmitte“ 
Ein volles (Bürger)Haus gab es an-
lässlich der ersten Dorfwerkstatt zum 
Thema einer neuen Ortsmitte für 
Stützengrün. Mit den unterschiedli-
chen Liegenschaften im Ortszentrum 
Stützengrüns erwächst uns eine 

besondere Verantwortung aber auch 
eine Chance für die Erfüllung eines seit 
langem verfolgten Vorhabens – der 
Schaffung einer Ortsmitte für Stüt-
zengrün. Historische gewachsen – wie 
etwa in Hundshübel mit dem Platz der 
Generationen hatte Stützengrün noch 
nie einen Ortsmittelpunkt im eigent-
lichen Sinne. Mit dem Meißner-Gut, 
dem angrenzenden Sportplatz und 
Sportlerheim sowie dem Patrizierhaus 
scheint es erstmals denkbar, einen 
Ortsmittelpunkt zu definieren und in 
den kommenden Jahren zu realisie-
ren. Die wird nur schrittweise erfolgen 
können. Ein erster wichtiger Baustein 
dazu ist die Einbeziehung einer brei-
ten Öffentlichkeit. Aus diesem Grund 
waren Vereine und Institutionen aller 
Ortsteile für den 31. Mai eingeladen, 
erste Gedanken und Nutzungsideen 
einzubringen und zu diskutieren. Nach 
einer Ortsbegehung und Informatio-
nen des Bürgermeisters zum derzei-

Lernen Sie den Carlshof kennen. Beitrag 
auf Seite 11

Gruppenbild - 1. Dorfwerkstatt Stützengrün. Foto: Gemeindeverwaltung
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tigen Sachstand wurde die Ideen-
werkstatt im Bürgerhaus fortgesetzt. 

21. September – Familientag 
rund um die neue Ortsmitte
Am 21. September sollen diese Ge-
danken im Rahmen eines großen 
Familien-Tages mit Sport, Spiel und 
Informationsaustausch rund um den 
Sportplatz mit all jenen stattfinden, 
die sich einladen lassen. Da ein Tag 
vorher – am 20. September – der 
Weltkindertag begangen wird, soll 
das Angebot für die Kleinen natürlich 
besonders im Mittelpunkt stehen. Alle 
Liegenschaften können besichtigt 
werden. An jedem Ort wird es Mög-
lichkeiten geben, sich mit Fachleuten 
auszutauschen. Im Meißner-Gut etwa 
mit den Kolleginnen und Kollegen 

des Landschaftspflegeverbandes 
Westerzgebirge e.V. Auch die Ergeb-
nisse der ersten Dorfwerkstatt wer-
den dort präsentiert und durch Ihre 
Anregungen ergänzt. Im Anschluss 
an diesen Termin gibt es eine zweite 
Dorfwerkstatt, in welcher dann die 
zusätzlichen Ideen und Anregungen 
ausgewertet und priorisiert werden.  

Bu(e)rgerabend für junge Leute 
am 12. oder 19. Juli
„Für junge Leute ist nichts los…“, so 
kann man es immer wieder hören, 
wenn man sich mit Jugendlichen un-
terhält. Deswegen lädt Bürgermeister 
Volkmar Viehweg am 12. oder 19. Juli 
(Termin war zum Redaktionsschluss 
noch in Abstimmung) zu einem Bür-
gerabend der besonderen Art ein. Er 

wird sich als Burger-Griller versuchen 
und beim gemeinsamen Essen und 
Trinken Ideen und Vorstellungen 
unserer Stützengrüner, Hundshübler 
und Lichtenauer Jugend diskutieren. 
Die Idee dahinter ist, für die Nutzung 
des Sportgeländes und des Sportler-
heimes insbesondere den Jugend-
lichen Verantwortung in die Hand 
zu geben, dort gemeinsam mit der 
Gemeindeverwaltung/ dem Gemein-
derat eine Nutzung zu ermöglichen, 
die jedoch auch daran geknüpft ist, 
konkrete Aufgaben und organisato-
rische Verantwortlichkeiten selbst 
wahrzunehmen und auszuüben.
Unser Dorf hat Zukunft – davon bin 
ich fest überzeugt!

Ihr Bürgermeister
Volkmar Viehweg

Baustellenreport

Talstraße / Hübelstraße Stützengrün

Auerbacher Straße 

Schulstraße 

Spielplatz Grundschule 

Die Arbeiten am Trinkwassernetz in 
Stützengrün durch den Zweckver-
band Wasserwerke Westerzgebirge 
(ZWW) werden in der Talstraße und 
der Hübelstraße fortgesetzt.

Seit dem 20. Juni wird in einem 
Teilbereich der Talstraße die Trink-
wasserleitung unter Vollsperrung 
neu verlegt. Parallel dazu erfolgt die 

Der zweite Bauabschnitt Auerbacher 
Straße ist in vollem Gange. Diese 
Maßnahme trägt das Landesamt für 
Straßenbau und Verkehr des Freistaa-
tes Sachsen. Neben der Deckensa-
nierung von Ortsausgang bis an die 
Grenze des Vogtlandkreises der B 
169 erfolgt derzeit der Kanalbau vom 
Sportplatz bzw. dem dort befindlichen 
Regenrückhaltebecken zur Auerba-

Auch das letzte Teilstück der Schul-
straße wird grundhaft ausgebaut. 
Derzeit erfolgt die Errichtung notwen-
diger Winkelstützwände sowie Gabio-
nen. Zudem erfolgt eine Verlegung 
bzw. Ordnung der Medien (Draina-
gen, Telekom, Straßenbeleuchtung 
usw.) im neu entstehenden Fußweg. 

Auf dem Spielplatz an der Grundschu-
le Stützengrün wurde noch ein Detail 
nachgebessert. Ein Sandkasten wurde 
insbesondere von den jüngsten Besu-
chern bisher schmerzlich vermisst. Mit 
der Errichtung des neuen Sandkas-
tens haben die Männer des Bauhofes 
ein herzliches Dankeschön verdient.

Mitverlegung von Breitband durch die 
EnviaTel. Mit Ende der Sommerferien 
werden diese Arbeiten abgeschlos-
sen, so dass der Schulbusverkehr 
nicht eingeschränkt wird. 

Im Anschluss - ab dem 5. August – 
erfolgen in der Hübelstraße ebenfalls 
Verlegearbeiten im Trinkwassernetz. 
Neben ZWW und EnviaTel werden 

cher Straße. Hier zeichnet der Zweck-
verband Wasserwerke Westerzgebirge 
verantwortlich und sorgt dafür, dass 
einschließlich des dritten Bauabschnit-
tes im kommenden Jahr die Hausan-
schlüsse an das Trink- und Abwasser-
system in der Auerbacher Straße auf 
den neuesten Stand gebracht werden. 
Auch hier ist im Zeitplan das Bauende 
für den Monat Oktober vorgesehen.

hier zusätzlich die Firma Mitnetz 
Stromkabel erneuern sowie die Ge-
meinde Stützengrün das Teilstück 
der Hübelstraße instandsetzen und 
die Straßenbeleuchtung bis etwa auf 
Höhe des Gemeindeamtes erneuern.
Der Abschluss der Baumaßnahme ist 
für Ende Oktober vorgesehen.

Auerbacher Straße. Fotos: Gemeinde-
verwaltung

Schulstraße. 
Sandkasten am Spielplatz der Grund-
schule.

Parallel dazu finden Restarbeiten des 
vorherigen Abschnittes wie Herstel-
lung / Angleichung von Stellflächen 
und Grundstückszufahrten /-zuwe-
gungen aber auch Errichtung von 
Zäunen statt. Der Termin für das Bau-
ende wird auch hier mit dem Monat 
Oktober angegeben.
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Amtliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Bewerberinnen 

und Bewerber sowie Ersatzpersonen der Gemeinderatswahl am 9. Juni 2024

Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten  
Bewerberinnen und Bewerber sowie Ersatzpersonen der Ortschaftsratswahl am 9. Juni 2024

1. Der Gemeindewahlausschuss der Gemein-
de Stützengrün hat in seiner Sitzung am 
12.06.2024 das endgültige Wahlergebnis für 
die Gemeinderatswahl im Wahlgebiet Ge-
meinde Stützengrün wie folgt festgestellt:

a) Zahl der Wahlberechtigten:  2.524
b) Zahl der Wählerinnen u. Wähler:  1.977
c) Zahl der ungültigen Stimmzettel:  24
d) Zahl der gültigen Stimmzettel:  1.953
e) Zahl der insgesamt 
 abgegebenen Stimmen: 5.619

Wahlbeteiligung:  78,3 %

2. Die abgegebenen gültigen Stimmen ver-
teilen sich wie folgt:

CDU 2.335 Stimmen 6 Sitze
UWV 1.489 Stimmen 4 Sitze
FDP 918 Stimmen 2 Sitze
FREIE 
SACHSEN 877 Stimmen 2 Sitze

3. Folgende Bewerberinnen und Bewerber 
wurden gewählt:

Christlich Demokratische Union Deutsch-
lands -CDU-

Nr. Name, Vorname Beruf/Stand Stimmen

1. Dietrich,  Dipl.-Ing.  612
 Eric  (BA)
2. Göckritz,  Journalistin/ 517
 Helen Praxisangestellte
3. Baumgärtel,  selbstständiger 300
 Rico KFZ-Meister
4. Queck,   selbstständiger 201
 Thomas Maurermeister
5.  Fuchs, Nicky Dipl. Ingenieur  166
6. Müller, Jana kaufm. Angestellte 147

Unabhängige Wählervereinigung -UWV- 
 
1. Panzert,  Mitarbeiter 325
 Roy ZKD 
2. Friedrich,  selbstständiger 263
 Robert Gärtner

1. Der Gemeindewahlausschuss der Gemein-
de Stützengrün hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 12.06.2024 das endgültige 
Wahlergebnis für die Ortschaftsratswahl im 
Wahlgebiet Stützengrün OT Hundshübel 
wie folgt festgestellt:

3. Bretschneider,  Bauingenieurin 219
 Steffi
4. Hochmuth,  kaufm.  173
 Gerd Angestellter

Freie Demokratische Partei -FDP-

1. Donath,  Dr. med. 269
 Anja
2.  Görler,  Rentner 239
 Wilhelm

FREIE SACHSEN -FREIE SACHSEN-

1.  Schlesiger,  Meister im 548
 Sören Kfz-Handwerk
2. Schlesiger,  Kfz-Mechaniker 187
 David

4. Namen der Ersatzpersonen der festgeleg-
ten Reihenfolge:

Ersatzpersonen Christlich Demokratische 
Union Deutschlands -CDU-

Nr. Name, Vorname Beruf/Stand Stimmen

1. Moosdorf,  selbstständige  113
 Sigrid Maria  Maurer- und 
  Betonbaumeisterin

2. Clauß, Stefan  Kämmerer 93

3. Rose, Nicole  Betriebswirtin 75
4. Wilhelm, Kay Grafiker/Designer 60
5. Leistner,  Ergotherapeuthin 51
 Stefanie

Ersatzpersonen Unabhängige Wählerver-
einigung -UWV-

1. Queck,  Polizeibeamter 167
 Michael
2. Müller,  Rentner 132
 Johannes
3. Weidlich,  Küchenmeister 119
 Tino
4. Fuchs,  Elektroingenieur 54
 Steffen
5. Haeßler,  Rentner 37

 Andreas
Ersatzpersonen Freie Demokratische 
Partei -FDP-

1. Bock, Rechtsanwalt 160
 Alexander
2. Jäckel,  Geschäftsführer 82
 Alexander
3. Hütt, Katrin Sparkassenfachwirtin 51
4. Bretschneider,  Gärtner 48
 Jan
5. Glausch,  Rentnerin 35
 Almut
6. Leistner,  Versicherungs- 34
 Holger fachmann

Ersatzpersonen  FREIE SACHSEN 
-FREIE SACHSEN-

1. Semrau,  Bürokauffrau 142
 Conny

5. Gegen die Wahl kann gemäß § 25 des 
Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 54 der 
Kommunalwahlordnung Einspruch erho-
ben werden. 

 Der Einspruch kann von jedem Wahlbe-
rechtigten, jedem Bewerber und jeder 
Person, auf die bei der Wahl Stimmen ent-
fallen sind, innerhalb zwei Wochen nach 
der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses gegen die Wahl unter 
Angabe des Grundes bei der Rechtsauf-
sichtsbehörde Landratsamt Erzgebirgs-
kreis, Paulus-Jenisius-Straße 24, 09456 
Annaberg-Buchholz eingelegt werden.

 Nach Ablauf der Frist können weitere 
Einspruchsgründe nicht mehr geltend ge-
macht werden.

Stützengrün, 17.06.2024

Viehweg
Bürgermeister

a)  Zahl der Wahlberechtigten:     735
b)  Zahl der Wählerinnen und Wähler:     570
c)  Zahl der ungültigen Stimmzettel:  12
d)  Zahl der gültigen Stimmzettel:       558
e)  Zahl der insgesamt
 abgegebenen Stimmen: 1.593

Wahlbeteiligung:  77,6 %
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2. Die abgegebenen gültigen Stimmen ver-
teilen sich wie folgt:

CDU 999 Stimmen 4 Sitze
UWV 594 Stimmen 2 Sitze

3. Folgende Bewerberinnen und Bewerber 
wurden gewählt:

Christlich Demokratische Union Deutsch-
lands -CDU-

Nr. Name, Vorname Beruf/Stand Stimmen

1. Göckritz,  Journalistin/ 336
 Helen Praxisangestellte
2. Richtsteiger- Versicherungs- 225
 Müller, Jana maklerin
3. Preiß,  Lehrer 176
 Benjamin 
4. Müller, Technischer 128 
 Thomas Zeichner

Unabhängige Wählervereinigung -UWV- 
 
1. Friedrich,  selbstständiger 363 
 Robert Gärtner
2. Bretschneider,  Bauingenieurin 231
 Steffi 

4. Namen der Ersatzpersonen der festgeleg-
ten Reihenfolge:

Ersatzpersonen Christlich Demokratische 
Union Deutschlands -CDU-

Nr. Name, Vorname Beruf/Stand Stimmen

1. Müller,  Fachbereichsleiterin  74
 Claudia 
2. Brückner, Ute  Lehrerin 60

Unabhängige Wählervereinigung -UWV-

- keine

5. Gegen die Wahl kann gemäß § 25 des 
Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 54 der 
Kommunalwahlordnung Einspruch erho-
ben werden.

 Der Einspruch kann von jedem Wahlbe-
rechtigten, jedem Bewerber und jeder 
Person, auf die bei der Wahl Stimmen ent-
fallen sind, innerhalb zwei Wochen nach 
der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses gegen die Wahl unter 
Angabe des Grundes bei der Rechtsauf-
sichtsbehörde Landratsamt Erzgebirgs-
kreis, Paulus-Jenisius-Straße 24, 09456 
Annaberg-Buchholz eingelegt werden.

 Nach Ablauf der Frist können weitere 
Einspruchsgründe nicht mehr geltend ge-
macht werden.

Stützengrün, 17.06.2024

Viehweg 
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
der Gemeinde Stützengrün für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 26.03.2024 
mit Beschluss Nr. GR 7/262/2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:
im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf  5.661.280,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf  5.732.366,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
 (ordentliches Ergebnis) auf  -71.086,00 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf  25.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf  10.000,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen
 (Sonderergebnis) auf  15.000,00 EUR

- Gesamtergebnis auf  -56.086,00 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen
 Ergebnisses aus Vorjahren auf  0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des 
 Sonderergebnisses aus Vorjahren auf  0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis
 mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf  0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis 
 mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf  0,00 EUR

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf  -56.086,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf  5.161.955,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  5.122.957,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus
 laufender Verwaltungstätigkeit auf  38.998,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 421.400,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  1.217.500,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  -796.100,00 EUR



Juli 2024 • Seite 5Gemeinde
Anzeiger

Hinweis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Stützengrün 
für das Haushaltsjahr 2024 vom 12.06.2024 

gemäß § 4 Absatz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem 
 Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der 
 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  -757.102,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  155.500,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  -155.500,00 EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf  -1.056.986,00 EUR

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf  0,00 EUR
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von
Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf  600.000,00 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze für Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung
festgesetzt wurden, betragen:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  310,00 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)  430,00 v. H.
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) 0,00 v. H.
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) 0,00 v. H.
und für die Gewerbesteuer  395,00 v. H.

Gemeinde Stützengrün, den 12.06.2024

Volkmar Viehweg
Bürgermeister

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Sächsischen Gemeindeordnung beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn, dass:

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 
fehlerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzungen, die Genehmigung oder die        

Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§ 52 Absatz 2 der Sächsischen Gemein-
deordnung wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat,

4. vor Ablauf der Frist von einem Jahr seit 
dieser Bekanntmachung 

 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder

 b) die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Nummer 3 oder 4 
geltend gemacht worden, so kann auch nach  
Ablauf der Frist von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung jedermann diese Verletzung 
geltend machen.
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Hinweis zur öffentlichen Auslegung des Haushaltsplanes der Gemeinde Stützengrün 
für das Haushaltsjahr 2024

gemäß § 76 Absatz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung

Ortsübliche Bekanntmachung über die Veröffentlichung des 3. Entwurfs des Bebauungsplans 
„Wohngebiet Rosenthal“, Hundshübel (Stand Mai 2024)

Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG für das Jahr 2023  
der Stadt/Gemeinde Stützengrün

Der Haushaltsplan ist mit der öffentlichen 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung für 
die Dauer von mindestens einer Woche zur 
kostenlosen Einsicht durch jedermann auszu-
legen oder elektronisch zur Verfügung zu stel-
len. Die öffentliche Auslegung erfolgt

Der Gemeinderat der Gemeinde Stützengrün 
hat in seiner Sitzung am 28.05.2024 den 3. 
Entwurf des Bebauungsplans „Wohngebiet 
Rosenthal“ gebilligt und die Veröffentlichung 
im Internet sowie die öffentliche Auslegung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Der 3. Entwurf des Bebauungsplans der Ge-
meinde Stützengrün, die Begründung mit 
Umweltbericht (Stand Mai 2024) und die 
nach Einschätzung der Gemeinde bereits 

1. Kindertageseinrichtungen

1.1. 
 Erforderliche Personal- und Sachkos-

ten je Platz und Monat (Jahresdurch-
schnitt)

Geringere Betreuungszeiten entsprechen je-
weils anteilige Personal- und Sachkosten (z. B. 
6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der er-
forderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h). 

1.2. 
 Deckung der Personal- und Sachkos-

ten je Platz und Monat (Jahresdurch-
schnitt)

* SVJ-Schulvorbereitungjahr

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, 
Zinsen, Miete 

1.3.1. 
 Aufwendungen für alle Einrichtungen 

gesamt je Monat

1.3.2. 
 Aufwendungen je Platz und Monat 

(Jahresdurchschnitt)

im Zeitraum vom 08.07.2024 bis 19.07.2024,

montags 09:00 - 12:00 Uhr,
dienstags 09:00 - 12:00 Uhr und 
 12:30 - 18:00 Uhr,
mittwochs 09:00 - 12:00 Uhr,
donnerstags 09:00 - 12:00 Uhr und 
 12:30 - 15:30 Uhr,
freitags 09:00 - 12:00 Uhr

in der Gemeindeverwaltung, Zimmer 10 
(Kämmerei), Hübelstraße 12 in Stützengrün.
Außerdem werden Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan auf der Internetseite der Ge-
meinde elektronisch bereitgestellt unter 
https://www.stuetzengruen.de im Bereich 
Bürgerservice / Bekanntmachungen / Ge-
meindewirtschaft.

Krippe 9h
in Euro

Kindergarten 9h
in Euro

Hort 6h
in Euro

erforderliche
Personalkosten 1.275,54 531,48 287,00

erforderliche
Sachkosten 388,40 161,84 87,39

erforderliche Perso-
nal- u. Sachkosten 1.663,94 693,32 374,39

Krippe 9h
in Euro

Kindergarten 9h
vor SVJ*

Kindergarten 9h
im SVJ*

Hort 6h
in Euro

Landeszuschuss 271,07 271,07 271,07 180,72

Elternbeitrag 
(ungekürzt) 275,00 126,00 126,00 75,00

Gemeinde (inkl. 
Eigenanteil freier 
Träger)

1.117,87 296,25 296,25 118,67

Krippe 9h
in Euro

Kindergarten 9h
in Euro

Hort 6h
in Euro

Gesamtanwendungen 
je Platz und Monat 24,62 10,26 5,54

Anwendungen in Euro
Abschreibungen 2.039,83

Zinsen -

Miete -

Gesamt 2.039,83

vorliegende umwelt-bezogenen Stellungnah-
men werden in der Zeit vom 08.07.2024 bis 
09.08.2024
auf der Internetseite der Gemeinde: www.
stuetzengruen.de/deutsch/buergerservice/
gemeindeverwaltung/bauleitplanung sowie 
auf dem Zentralen Internetportal des Landes 
Sachsen: www.buergerbeteiligung.sachsen.de
veröffentlicht.

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet 

werden die Unterlagen im o.g. Zeitraum in 
der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Stüt-
zengrün, Zimmer 8, Hübelstraße 12, 08328 
Stützengrün zu folgenden Zeiten:
Montag  09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 
 12:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 
 12:30 – 15:30 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
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Ortsübliche Bekanntmachung über die Veröffentlichung des 3. Entwurfs der 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Stützengrün (Stand Mai 2024)

Der Gemeinderat der Gemeinde Stützengrün 
hat in seiner Sitzung am 28.05.2024 den 3. 
Entwurf der 2. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Stützengrün ge-
billigt und die Veröffentlichung im Internet 
sowie die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 
2 BauGB beschlossen.

Der 3. Entwurf der Flächennutzungsplanän-
derung, die Begründung mit Umweltbericht 
(Stand Mai 2024) und die nach Einschätzung 
der Gemeinde bereits vorliegende umweltbe-
zogenen Stellungnahmen werden in der Zeit 
vom 08.07.2024 bis 09.08.2024

auf der Internetseite der Gemeinde: www.
stuetzengruen.de/deutsch/buergerservice/
gemeindeverwaltung/bauleitplanung sowie 
auf dem Zentralen Internetportal des Landes 
Sachsen: www.buergerbeteiligung.sachsen.de 
veröffentlicht.

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet 
werden die Unterlagen im o.g. Zeitraum in 
der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Stüt-
zengrün, Zimmer 8, Hübelstraße 12, 08328 
Stützengrün zu folgenden Zeiten:

Montag  09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 
 12:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 
 12:30 – 15:30 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

zu jedermanns Einsicht zur Verfügung ge-
stellt.

Folgende umweltrelevanten Informationen 
liegen vor (2. Entwurf):
- Wasserrechtliche Genehmigung für 

den Betrieb von Abwasseranlagen 
(Schmutzwasserkanäle) im Wohngebiet 
Rosenthal

Stellungnahmen von Behörden, Trägern öf-
fentlicher Belange und der Öffentlichkeit:
Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Viel-
falt, Wald
- Zum Ausschluss von Gefährdungen 

sind die Waldabstandsflächen (30 m) zu 
berücksichtigen bzw. Waldumbau er-
forderlich (Landesdirektion Sachsen, 
30.01.2017, Landratsamt Erzgebirgskreis, 
07.02.2017).

- Lage in einem sensiblen Teil der erz-
gebirgischen Landschaft; es sind Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen festzuset-
zen (Planungsverband Region Chemnitz, 
17.01.2017).

- Hinweise zur potentiellen natürlichen 
Vegetation (Landratsamt Erzgebirgskreis, 
07.02.2017)

- Lage in der Entwicklungszone des Natur-
parkes Erzgebirge / Vogtland (Landrat-
samt Erzgebirgskreis, 07.02.2017).

Schutzgut Boden / Fläche
- Reduzierung der Grundflächenzahl auf 

GRZ 0,3 (Planungsverband Region 
Chemnitz, 17.01.2017).

- Lage in einem alten Bergbaugebiet (Säch-
sisches Oberbergamt 14.02.2017)

Schutzgut Wasser
- Lage des Plangebietes in der Trinkwasser-

schutzzone II der Talsperre Eibenstock; 
Beachtung der Schutzgebietsverordnung 
(insbesondere zum Abwasser) bzw. Ein-
leitung eines Ausgliederungsverfahrens 
(Landesdirektion Sachsen, 30.01.2017, 
Landestalsperrenverwaltung Zwickauer 
Mulde / Obere Weiße Elster 16.01.2017).

- Notwendigkeit einer wasserrechtlichen 
Genehmigung gemäß § 55 Abs. 2 Sächsi-
sches Wassergesetz (SächsWG) (Landrat-
samt Erzgebirgskreis, 07.02.2017)

- Voraussetzung für eine Ausnahme im Ein-
zelfall (für den Bereich der SZ IIA) bzw. 
die Genehmigungsfähigkeit (in der SZ 
III) ist, dass die Abwasserentsorgung dem 
ATV-Arbeitsblatt A142 sowie dem Merk-
blatt M 146 entsprechen muss (Landes-
talsperrenverwaltung Zwickauer Mulde / 
Obere Weiße Elster 16.01.2017)

- Hinweise zum Niederschlagswasser; An-
passung an die Forderungen im Trinkwas-
serschutzgebiet (Landratsamt Erzgebirgs-
kreis, 07.02.2017)

Schutzgut Mensch /Gesundheit, Immissions-
schutz
- Lage entlang dem neu gebauten Abschnitt 

der Bundesstraße B169; Untersuchung 
der Verkehrslärmbelastung des geplanten 
Wohngebietes (Landratsamt Erzgebirgs-
kreis, 07.02.2017).

Diese umweltrelevanten Informationen wur-
den geprüft und sind ggf. in die Entwurfsfas-
sung des Bebauungsplanes eingeflossen.
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist 
können von jedermann Stellungnahmen zum 
3. Entwurf des Bebauungsplanes abgegeben 
werden.
Die Stellungnahmen sind elektronisch zu 
übermitteln; bei Bedarf können die Stellung-
nahmen auch auf anderem Weg abgegeben 
werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über 
die Satzung unberücksichtigt bleiben, wenn 
die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit der Satzung nicht von 
Bedeutung ist 
(§ 3 Abs. 2 BauGB).

Stützengrün, den 18.06.2024

Viehweg, Bürgermeister 

zu jedermanns Einsicht zur Verfügung ge-
stellt.

Folgende umweltrelevanten Informationen 
liegen vor (2. Entwurf):

Stellungnahmen von Behörden, Trägern öf-
fentlicher Belange und der Öffentlichkeit:
Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Viel-
falt, Wald
- Zum Ausschluss von Gefährdungen sind 

die Waldabstandsflächen (30 m) zu berück-
sichtigen bzw. Waldumbau erforderlich 
(Landesdirektion Sachsen, 30.01.2017, 
Landratsamt Erzgebirgskreis, 07.02.2017).

- Lage in einem sensiblen Teil der erzgebirgi-
schen Landschaft; es sind Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen festzusetzen (Planungs-
verband Region Chemnitz, 17.01.2017).

- Lage in der Entwicklungszone des Natur-
parkes Erzgebirge / Vogtland (Landratsamt 
Erzgebirgskreis, 07.02.2017).

Schutzgut Boden / Fläche
- Lage in einem alten Bergbaugebiet (Säch-

sisches Oberbergamt 14.02.2017)

Schutzgut Wasser
- Lage des Plangebietes in der Trinkwasser-

schutzzone II der Talsperre Eibenstock; 
Beachtung der Schutzgebietsverordnung 
(insbesondere zum Abwasser) bzw. Ein-
leitung eines Ausgliederungsverfahrens 
(Landesdirektion Sachsen, 30.01.2017, 
Landestalsperrenverwaltung Zwickauer 
Mulde / Obere Weiße Elster 16.01.2017).

- Voraussetzung für eine Ausnahme im Ein-
zelfall (für den Bereich der SZ IIA) bzw. 
die Genehmigungsfähigkeit (in der SZ 
III) ist, dass die Abwasserentsorgung dem 
ATV-Arbeitsblatt A142 sowie dem Merk-
blatt M 146 entsprechen muss (Landes-
talsperrenverwaltung Zwickauer Mulde / 
Obere Weiße Elster 16.01.2017)

Diese umweltrelevanten Informationen wur-
den geprüft und sind ggf. in die Entwurfsfas-
sung des Bebauungsplanes eingeflossen.
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist 
können von jedermann Stellungnahmen zum 
3. Entwurf der 2. Flächennutzungsplanände-
rung abgegeben werden.
Die Stellungnahmen sind elektronisch zu 
übermitteln; bei Bedarf können die Stellung-
nahmen auch auf anderem Weg abgegeben 
werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über 
die Satzung unberücksichtigt bleiben, wenn 
die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit der Satzung nicht von 
Bedeutung ist (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Stützengrün, den 18.06.2024 

Viehweg, 
Bürgermeister 
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Beschluss GR 7/258/2024 
Der Gemeinderat beschließt die Bestellung 
einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit 
zugunsten des Freistaat Sachsen (Landestal-
sperrenverwaltung) lastend am Flst. 635/4 der 
Gemarkung Hundshübel. Der Bürgermeister 
wird zur Umsetzung und Durchführung des 
Vertrages bevollmächtigt. Alle mit der Bestel-
lung der Dienstbarkeit verbundenen Kosten 
gehen nicht zu Lasten der Gemeinde. 
Ergebnis der Abstimmung: 
  11 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung

Beschluss GR 7/271/2024 
Der Gemeinderat beschließt die Bevollmäch-
tigung des Bürgermeisters zur Erfüllung der 
Bauerlaubnis vom 02.03.2023 nebst Anlage 
für die Umfahrung Auerbacher Straße be-
treffend die Flurstück Nr. 128/11und 128/12 
einschließlich der Veräußerung des Flst. Nr. 
128/24 und einer Teilfläche aus dem Flst. 
128/11 jeweils der Gemarkung Stützengrün.
Die Notar- und Vermessungskosten zzgl. et-
waiger Nebenkosten gehen zu Lasten des je-
weiligen Erwerbers. 
Ergebnis der Abstimmung:
  11 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung

Beschluss GR 7/272/2024 
Der Gemeinderat beschließt die Bevollmäch-
tigung des Bürgermeisters zum Vollzug des 
Tauschvertrages betreffend das Flurstück 
128/11 der Gemarkung Stützengrün und einer 
Teilfläche von ca. 1.000 qm aus dem Flur-
stück 218/11 der Gemarkung Hundshübel. 
Zudem wird er zum Abschluss eines Nut-
zungsvertrages betreffend die Restfläche aus 
dem Flst. 218/11 der Gemarkung Hundshübel 
bevollmächtigt.
Alle mit dem Vertrag verbundenen Notar- und 
Gerichtskosten einschließlich Vermessungs-
kosten trägt die Gemeinde. 
Ergebnis der Abstimmung:
  9 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung
  2 Befangenheit

Beschluss GR 7/273/2024 
1. Der Gemeinderat stellt den Jahresab-

schluss zum 31. Dezember 2021 wie folgt 
fest:

a) Ergebnisrechnung
Ordentliche Erträge 5.722.961,77 €
Ordentliche Aufwendungen 4.800.189,97 €
Ordentliches Ergebnis (A) 922.771,80 €

Außerordentliche Erträge 334.953,01 €
Außerordentliche 
Aufwendungen 76.998,61 €
Sonderergebnis (B) 257.954,40 €
Gesamtergebnis 
als Überschuss (A+B) 1.180.726,20 €

  Beschlüsse aus den Gemeinderats- und Ausschussitzungen

In der 52. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates Stützengrün am 28.05.2024 wurden nachfolgende Beschlüsse gefasst:

Verrechnung eines Fehlbetrages 
im ordentlichen Ergebnis mit dem 
Basiskapital gemäß § 72 Absatz 
3 Satz 3 SächsGemO 0,00 €
Verrechnung eines Fehlbetrages 
im Sonderergebnis mit dem 
Basiskapital gemäß § 72 Absatz 
3 Satz 3 SächsGemO 0,00 €
  
verbleibendes 
Gesamtergebnis 1.180.726,20 €
  
b) Finanzrechnung 
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 5.169.113,59 €
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 4.340.598,99 €
Zahlungsmittelsaldo aus 
laufender Verwaltungs-
tätigkeit (A) 828.514,60 €
 
Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit  1.135.968,19 €
Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 1.619.974,33 €
Zahlungsmittelsaldo aus 
Investitionstätigkeit (B) -484.006,14 €

Finanzierungsmittel-
überschuss (A+B) 344.508,46 €

Einzahlungen aus der 
Aufnahme von Krediten 0,00 €
Auszahlungen für die 
Tilgung von Krediten 146.702,72 €
Zahlungsmittelsaldo aus 
Finanzierungstätigkeit (C) -146.702,72 €
 
Änderung des Finanzmittel-
bestandes im Haushaltsjahr 
(A+B+C) 197.805,74 €
  
Saldo aus haushaltsun-
wirksamen Vorgängen (D) 41.249,76 €

Überschuss an Zahlungsmitteln 
im Haushaltsjahr (A+B+C+D) 239.055,50 €

Bestand an liquiden Mitteln 
zu Beginn des Haushaltsjahres 2.159.637,18 €
Bestand an liquiden Mitteln 
am Ende des Haushaltsjahres 2.398.692,68 €
 
c) Vermögensrechnung
AKTIVA 
Anlagevermögen 22.220.084,74 €
Umlaufvermögen 5.517.873,82 €
darunter:  
Liquide Mittel 2.398.692,68 €
Aktive Rechnungsab-
grenzungsposten 9.345,72 €
Nicht durch Kapitalposition 
gedeckter Fehlbetrag 0,00 €
Bilanzsumme Aktiva 27.747.304,28 €
  
PASSIVA 
Kapitalposition 10.599.865,36 € 
darunter:  

Basiskapital 5.279.400,96 €
Rücklage aus Überschüssen 
des ordentlichen Ergebnisses 4.139.151,73 €
Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses 1.181.312,67 €
Sonderposten 10.253.669,68 €
Rückstellungen 57.721,83 €
Verbindlichkeiten 6.833.128,10 €
Passive Rechnungsab-
grenzungsposten 2.919,31 €
Bilanzsumme Passiva 27.747.304,28 €

2.  Der Überschuss des ordentlichen Er-
gebnisses von 922.771,80 Euro wird in 
die Rücklage aus Überschüssen des or-
dentlichen Ergebnisses eingestellt. Der 
Überschuss des Sonderergebnisses von 
257.954,40 Euro wird in die Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses ein-
gestellt.

3.  Die Anlagen zum Jahresabschluss werden 
zur Kenntnis genommen und anerkannt. 

4.  Der Prüfungsbericht über die örtliche Prü-
fung des Jahresabschlusses für das Haus-
haltsjahr 2021 des Wirtschaftsprüfers und 
Steuerberaters Herrn Dr. Karl-Christian 
Stopp, Am Steinkreuz 2 in 09468 Geyer 
vom 8. Mai 2024 wird zur Kenntnis ge-
nommen und anerkannt.

Ergebnis der Abstimmung: 
  11 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung
 

Beschluss GR 7/274/2024 
1. Der 3. Entwurf der 2. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes der Gemeinde Stüt-
zengrün zum Bebauungsplan „Wohnge-
biet Rosenthal“ sowie der Entwurf der 
Begründung mit Umweltbericht werden 
in der Fassung 05/2024 gebilligt.

2. Der Entwurf der 3. Änderung des Flä-
chennutzungsplans, der Entwurf der Be-
gründung mit Umweltbericht sowie die 
nach Einschätzung der Gemeinde wesent-
lichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen sind nach § 3 Abs. 
2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich 
auszulegen. Die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Auf-
gabenbereiche durch die Planung berührt 
werden, sind nach § 4 Abs. 2 BauGB zu 
beteiligen und nach § 3 Abs. 2 BauGB 
von der Auslegung zu benachrichtigen.

Anlagen
• Planteil – Ausschnitt Flächennutzungs-

plan i. d. F. 05/2024
• Begründung zu den Änderungen des Flä-

chennutzungsplanes i. d. F. 05/2024
Ergebnis der Abstimmung:
  11 dafür
   0 dagegen
  0 Stimmenthaltung 



Juli 2024 • Seite 9Gemeinde
Anzeiger

Allgemeine Informationen aus der Verwaltung

Beschluss GR 7/275/2024 
1. Der 3. Entwurf des Bebauungsplanes 

„Wohngebiet Rosenthal“ Hundshübel 
sowie der Entwurf der Begründung mit 
Umweltbericht werden in der Fassung 
05/2024 gebilligt.

2. Der 3. Entwurf des Bebauungsplanes 
„Wohngebiet Rosenthal“ Hundshübel, der 
Entwurf der Begründung mit Umweltbe-
richt sind nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) öff entlich auszulegen. Die Be-
hörden und sonstigen Träger öff entlicher 
Belange, deren Aufgabenbereiche durch 
die Planung berührt werden, sind nach § 
4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen und nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB von der Auslegung zu 
benachrichtigen. 

Anlagen
• Planzeichnung i. d. F. 05/2024
• Festsetzungen i. d. F. 05/2024

• Begründung mit Umweltbericht i. d. F. 
05/2024

Ergebnis der Abstimmung: 
  11 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung

Beschluss GR 7/276/2024 
Der Gemeinderat beschließt, den Bürgermeis-
ter mit der Ersatzbeschaff ung eines neuen 
Dienstfahrzeuges und dem Abschluss eines 
Leasingvertrages zu ermächtigen. 
Ergebnis der Abstimmung:
  11 dafür
   0 dagegen
  0 Stimmenthaltung

Beschluss GR 7/277/2024 
Der Gemeinderat beschließt, auf Grundlage 
der Angebotswertung durch das Ingenieur-
büro Bayer für die Baumaßnahme Stützen-

grün Auerbacher Straße – Erweiterung Hübel-
straße/Talstraße auf das Angebot der Firma 
WTI Wohn-, Tief- und Industriebau GmbH, 
Erlsweg 3, 08340 Schwarzenberg in Höhe 
von 132.534,40 Euro (brutto) den Zuschlag 
zu erteilen.
Ergebnis der Abstimmung:
  11 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung 

Beschluss GR 7/279/2024
Der Gemeinderat beschließt die Annahme 
von Geldspenden aus Sponsoring in Höhe von 
1.500,00 € für die Musikwoche sowie in Höhe 
von 250,00 € für das Frühlingsfest der Kita 
“Waldwichtel”. 
Ergebnis der Abstimmung:
  11 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung 

Sprech- und Öff nungszeiten
Die Gemeindeverwaltung ist geöff net:

Montag von 9:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag  von 9:00 bis 12:00 Uhr 

und von 12:30 bis 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen   
Donnerstag von 9:00 bis 12:00 Uhr 

und von 12:30 bis 15:30 Uhr
Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

Außerhalb der Öff nungszeit sind Termine 
nach Vereinbarung möglich!

Sprechzeit der Ortsvorsteherin, Frau Jana 
Richtsteiger-Müller, OT Hundshübel

Dienstag, 16.07. von 17 - 18 Uhr
 Dienstag, 30.07. von 17 - 18 Uhr   
 im Feuerwehrdepot Hundshübel 
Außerhalb der Sprechzeiten sind Fragen und 
Anliegen gern beantwortet.

Tel. 037462/28649
Mobil: 0172/9194483
Mail: jarimue@outlook.de

Die Bücherei im Bürgerhaus, Hübelstraße 
12a, ist geöff net:
Dienstag von 16:00 bis 18:30 Uhr
Donnerstag  von 16:00 bis 18:00 Uhr

E-Mail-Adressen und Rufnummern der Gemeindeverwaltung

Unsere e-mail-Adressen:
Herr Viehweg v.viehweg@stuetzengruen.de
Frau Völker s.voelker@stuetzengruen.de
Frau Leistner c.leistner@stuetzengruen.de
Frau Lehmann j.lehmann@stuetzengruen.de
Frau Päßler meldestelle@ stuetzengruen.de
Frau Weidlich a.weidlich @stuetzengruen.de

Frau Modes k.modes@stuetzengruen.de
Herr Müller m.mueller@ stuetzengruen.de
Frau Tröger n.troeger@stuetzengruen.de
Frau Höpke bibliothek@stuetzengruen.de
Bibliothek

Die Gemeindeverwaltung ist unter der Ruf-Nr. 654-0 und per Fax-Nr. 654-50 zu erreichen.
Die einzelnen Mitarbeiter sind mit direkter Durchwahl unter den nachstehenden Rufnummern 
erreichbar:

 Bürgermeister Herr Viehweg über Sekretariat 
 Sekretariat Frau Völker 037462/654-11 
 SG Hauptamt
 Soziales/Schulen Frau Leistner /654-20
 Meldewesen/Gewerbe Frau Päßler /654-21 

Kämmerei
 Kämmerin Frau Lehmann /654-42 
 Kasse Frau Modes /654-31
 Steuern Frau Tröger /654-32

Bauamt Frau Weidlich /654-40
  Herr Müller /654-41
Zweckverband Kommunale Telefon: 636955 Fax: 636958
Dienste (Bauhof) www.zweckverband-kommunale-dienste.de

(Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente)

Ein großes Dankeschön an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zur Europawahl und den 
Kommunalwahlen am 09.06.2024
Für die Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung der Europawahl 2024 sowie den 
Kommunalwahlen 2024 bedanken wir uns 
ganz herzlich bei allen ehrenamtlichen Wahl-
helferinnen und Wahlhelfern sowie den Mit-

arbeitern des ZKD. Die reibungslose, sorg-
fältige und erfolgreiche Durchführung von 
Wahlen hängt zu einem Großteil von
dem Einsatz der zahlreichen ehrenamtlichen 
Helfer ab, die bereit sind, hierfür ihre Freizeit 

zu opfern. Alle Wahlhelfer haben dazu beige-
tragen, dass die Wahl zügig, ordnungsgemäß 
und problemlos abgewickelt werden konnte. 
Ihnen gelten der besondere Dank und die An-
erkennung für die Einsatzbereitschaft.
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Restabfalltonnen  
Die Abfuhr Restabfalltonnen erfolgt in 
Stützengrün am
 Freitag, 5. und
 19. Juli

OT Lichtenau und Hundshübel
Dienstag, 2. / 16. und

 30. Juli

Nur Talsperrenweg (OT Hundshübel)
Montag, 1. / 15. und

 29. Juli

Termine der Müllabfuhr, Abfuhr gelber Wertstoff tonnen, Papiertonnen und der Biotonnen

FFW Stützengrün, Dienste
05.07. 18:00 Uhr Mehrzweckzug MZ 32
19.07. 18:00 Uhr Brandbekämpfung 

gemäß Dienst
21.06. 18:00 Uhr Retten/Selbstretten/

Tragbare Leitern

Feuerwehr-Report

Abfuhr der gelben Wertstoff tonnen
Die Abfuhr der gelben Wertstoff tonnen erfolgt 
in Stützengrün, im Ortsteil Hundshübel und im 
Ortsteil Lichtenau am
 Mittwoch, 10. Juli und 

24. Juli

Achtung: Die gelben Tonnen an der 
Alten Straße, Eibenstocker Straße, Am Vor-
stau, Gemeindestraße, Hauptstraße, Neue 
Siedlung, Poststraße, Schulberg, Schulweg 
und Siedlung werden gesondert geleert am
 Freitag, 12. Juli und 

26. Juli

Abfuhr der Biotonnen
Die Abfuhr der Biotonnen erfolgt in Stützen-
grün und den Ortsteilen Lichtenau und 
Hundshübel jeweils am:

Freitag, 5./12./19./26. Juli

Entleerung der Papiertonnen 
Stützengrün und OT Lichtenau:

Freitag, 26. Juli 
OT Hundshübel:
 Mittwoch, 17. Juli
Nur Talsperrenweg (OT Hundshübel)

Dienstag, 2. und 30. Juli 

FFW Hundshübel, Dienste
05.07. 19:00 Uhr Patientengerechte Ret-

tung (Spinboard)
19.07. 18:30 Uhr Brandbekämpfung 

gemäß Dienst

FFW Lichtenau, Dienste
05.07. 18:30 Uhr Staff el im Löscheinsatz
19.07. 18:30 Uhr Brandbekämpfung 

gemäß Dienst

Gemeindejugendfeuerwehr, Dienste
06.07. 13:30 Uhr Jugendfl amme Stufe 1 

Abnahme
20.07. 13:30 Uhr Übung Jugendleistungs-

marsch

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen

Schulanfang

Die Schuleinführung an der Grundschule Stüt-
zengrün fi ndet am Samstag, dem 03.08.2024 
in unserer Turnhalle statt.
Ab 13:15 Uhr erfolgt der Einlass über den 
Haupteingang der Schule. Die Feier zur Schu-
leinführung beginnt 14.00 Uhr, das Ende der 
Veranstaltung mit Übergabe der Zuckertüten 
ist für ca. 15:30 Uhr geplant. Die Zuckertü-
tenübergabe erfolgt bei schönem Wetter im 
Außenbereich der Schule, bei Regen im Hort-
bereich.
Die Zuckertüten und Ranzen möchten bitte 
ebenso am Sonnabend, dem 03.08.2024, in 
der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr in der 

Schule abgegeben werden (bitte Horteingang 
nutzen). Die Zuckertüten und Ranzen bitte 
mit Namen und Klasse versehen.

Schulbeginn
Unterrichtsbeginn:
Montag, 05.08.2024, 08:05 Uhr.

1. Schulwoche vom 05.08. - 09.08.24:
Unterrichtsende neue Kl. 1: 
Montag, 05.08.: 09:45 Uhr
Dienstag, 06.08.: 09:45 Uhr
Mittwoch, 07.08.: 10:50 Uhr
Donnerstag 08.08.: 11:45 Uhr

Freitag, 09.08.: 11:45 Uhr
Unterrichtsende für die Kl. 2 - 4: 
täglich 11:45 Uhr

Stundenpläne, Lehrbücher und Arbeitshefte 
werden am 1. Unterrichtstag ausgegeben.
Die Schüler, die mit dem Kleinbus befördert 
werden, warten zu den abgesprochenen Zei-
ten an den gewohnten Haltestellen.
Die Abfahrtszeiten der Schulbusse aus Stüt-
zengrün, Hundshübel, Lichtenau und Schön-
heide bleiben unverändert.

S. Meier, Schulleiter

20 Jahre Johanniter - Kita „Waldwichtel“ feiert Jubiläum
Stützengrün mtl Seit April 2004 
befindet sich die Stützengrüner Kin-
dertagesstätte in Trägerschaft der 
Johanniter-Unfall-Hilfe. Dieser ganz 
besondere „Geburtstag“ sorgte bei 
allen kleinen und großen Waldwich-
teln im Frühling für allerhand Jubel, 
Trubel, Heiterkeit. In dieser Zeit 
lernten unsere Schützlinge allerhand 
interessante Dinge rund um die Jo-
hanniter: Wofür stehen sie? Seit 
wann gibt es die Johanniter? Was ist 
eigentlich ein Ritterorden und was 
tut man dort? Wie sieht der Johan-
niterstern aus und was bedeutet er? 

Was machen die Johanniter denn 
heute alles?

Als besondere Überraschung 
besuchten uns am 26. April zwei 
waschechte Rettungssanitäter der 
Johanniter-Unfall-Hilfe mit ihrem 
RTW und stellten spielerisch und 
sehr liebevoll ihre Arbeit vor. Dabei 
konnten die Kinder sowohl in die Rolle 
eines Rettungssanitäters, als auch 
in die des Patienten schlüpfen und 
sich ausprobieren. Die Begeisterung 
bei den Kindern war riesengroß. Be-
reichsleiter Tony Opitz und Rettungs-
sanitäter Michael Helbig haben an 

diesem Vormittag viele Kinderaugen 
zum Strahlen gebracht. Danke dafür! 



Juli 2024 • Seite 11Gemeinde
Anzeiger

Das absolute Highlight war unser 
Jubiläumsfest am 3. Mai. Eltern, 
Großeltern, Geschwister, Freunde, 
viele ehemalige Kinder und deren 
Familien, ehemalige Erzieherinnen, 
sowie unser Bürgermeister Volkmar 
Viehweg, der Kreisvorstand der Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe Herr Reichelt mit 
seinen Bereichsleitern für Kinder und 
Jugend kamen an diesem Tag, um 
gemeinsam mit uns zu feiern. Unsere 
kleinen Waldwichtel verzauberten alle 
Gäste mit einer Vorführung der Jo-
hanniter- Geschichte, welche bis ins 
4. Jahrhundert zurückreicht. Im An-

schluss an dieses Programm konnte 
man im Frühlingscafé schlemmen, am 
Glücksrad tolle Gewinne abstauben, 
ein Foto mit Maskottchen „Johannis“ 
schießen, sich schminken lassen, 
basteln, Wildblumen säen, in einem 
„historischen Zimmer“ einen Blick in 
vergangene Zeiten werfen, oder aber 
mit der Feuerwehr eine Runde im Dorf 
drehen. Es war ein wunderschönes 
Fest, an dessen Gelingen jede Menge 
fleißige Helfer einen großen Anteil 
hatten. 

An dieser Stelle bedanken wir uns 
von ganzem Herzen bei den vielen 
hilfsbereiten Eltern, bei den netten 
Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr 
aus Stützengrün und bei allen Spon-
soren, die uns mit Tat und Talern 
unterstützt haben:
- einsEnergie
- die Gemeinde Stützengrün
- Fa. Aluway GmbH Stützengrün
- HOT- MENÜ Hohenstein- Ernstt-

hal
- AOK Plus Sachsen
- Weihnachtsland Stützengrün
- Wasserwerke Westerzgebirge
- Fa. Richter Erzgebirge

- EnviaM
- Fa. LackAffe Stützengrün
- „Zur Kugel – Bowling und Billard“ 

Bärenwalde
- Gasthaus „Stollmühle“
- Erzgebirgssparkasse
- BÜMAG
Dankbar und glücklich blicken wir 
zurück auf diese lange Zeit mit vielen 
spannenden und lustigen Kita- Mo-
menten. Nun freuen uns auf viele 
weitere schöne und lustige Jahre, 
denen wir gemeinsam mit all unseren 
Schützlingen begegnen dürfen.

Das Erzieherteam 
der Kita „Waldwichtel“

Impressionen. Fotos: KITA „Waldwichtel“

Gruppenbild. Foto: KITA „Mäusekiste“

Ankommen und Wohlfühlen – Lernen Sie die Tagespflege „Carlshof“ kennen

Die „Mäusekiste“ unterwegs

Stützengrün js Im weithin be-
kannten „Carlshof“, der auf eine 
über 170-jährige Geschichte, unter 
anderem als Gasthof, Tanzlokal und 
Landhotel zurückblicken kann, findet 
seit der Eröffnung am 4. September 
2023 eine Tagespflege für Senioren 
ihren Platz.

Ruhig gelegen im Ortsteil Schön-
heiderhammer, am Rande der Ge-
meinde Schönheide, aber dennoch 
mit einer guten Anbindung an das 
Verkehrsnetz, bietet die Tagespflege 
12 Plätze für Tagesgäste an.

Unser Team, bestehend aus Pfle-
gefachkräften und Präsenzkräften, 
kümmert sich von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 8 bis 16 Uhr um unsere 
Tagesgäste. Vielfältige Betreuungs-

Stützengrün mtl Am 28. Mai star-
tete die Johanniter KITA „Mäusekiste“ 
aus Hundshübel in den Tierpark nach 
Hirschfeld. Für Klein und Groß gab es 
viel zu entdecken, von A wie Alpakas 
bis Z wie Zwergziegen. Das Gehege 
der Meerschweinchen, welche Nach-
wuchs hatten, war besonders anzie-
hend und die Kinder konnten sich nur 
schwer trennen. Trotz leichten Regen-
wetters ließ sich niemand die Stim-
mung verderben. Nach einer Stärkung 
mit dem Lieblingsessen einem großen 
Teller Nudeln, ging es mittags wieder 
zurück. Bei diesem kleinen Ausflug in 
die Tierwelt hatten alle riesen Spaß.

angebote, wie gemeinsames Kochen, 
Gymnastik, Gedächtnistraining und 
Spaziergänge helfen, die Selbststän-
digkeit und die kognitiven Fähigkeiten 
der Tagesgäste zu erhalten und zu för-
dern. Auch Andachten, Gottesdienste 
und verschiedene jahreszeitliche Feste 
finden in der Einrichtung statt. Neben 
einer Küche, zwei Betreuungsräumen 
und einem Pflegebad mit Dusche steht 
unseren Gästen zudem ein Ruheraum 
mit gemütlichen Pflegesesseln sowie 
ein Ruheraum mit einem Pflegebett 
und ein Garten mit einer gemütlichen 
Sitzecke zur Verfügung. Neben den 
Angeboten zur Tagesstrukturierung 
gehören auch Leistungen der medi-
zinischen Behandlungspflege sowie 
die Unterstützung in den Bereichen 

Mobilität, Ernährung und Körper-
pflege zu unseren Leistungen. Unser 
Verpflegungsangebot beinhaltet das 
Frühstück, das Mittagessen sowie Kaf-
fee und Gebäck am Nachmittag und 
je nach Bedarf Zwischenmahlzeiten. 
Verschiedene Heiß- und Kaltgetränke 
stehen durchgängig zur Verfügung. 
Der Fahrdienst der Diakoniestation 
steht für die Fahrt zur Tagespflege 
und zurück nach Hause zur Verfügung. 

Sie oder Ihr Angehöriger haben 
Interesse an einem Besuch unse-
rer Tagespflege? Gerne beraten wir 
Sie dahingehend und vereinbaren 
einen Termin für einen Schnupper-
tag! Kontaktieren Sie unsere Pfle-
gedienstleiterin Corinna Antal unter 
037755/698760.
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Stützengrün
 03.07. Ralph Kehrer 70 Jahre
 07.07. Monika Hein 75 Jahre 
 13.07. Petra Günther 70 Jahre 
 16.07. Gottfried Fuchs 75 Jahre
 19.07. Karin Mehnert 75 Jahre 
 23.07. Hans-Joachim Höpke 75 Jahre 
 29.07. Karin Werner 75 Jahre
Hundshübel 
 08.07. Gitta König 80 Jahre
 15.07. Erika Klauß 90 Jahre
 15.07. Hilmar Riedel 90 Jahre 
 16.07. Sieglinde Glöckner 85 Jahre 
 22.07. Brigitte Fröhlich 70 Jahre
Lichtenau

01.07. Peter Walz 75 Jahre
 10.07. Margot Morgner 85 Jahre

Goldene Hochzeit
13.07. Birgit und Herbert Gerisch, Stützengrün 

 19.07. Sonja und Dieter Goldmann, Stützengrün 
 20.07. Ellen und Wolfgang Richter, Stützengrün 
 26.07. Beatrix und Heinz Unger, Stützengrün
 27.07. Christine und Joachim Neubert, Stützengrün
Diamantene Hochzeit

22.07. Isolde und Karl Viehweg, Stützengrün
Eiserne Hochzeit

01.07. Rosemarie und Heinz Lorenz, Stützengrün

Die Gemeindeverwaltung Stützengrün gratuliert den Jubilaren recht 
herzlich und wünscht weiterhin Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Gegen Sucht hilft Reden

Begegnungsgruppe Schönheide
Nächster Treff : Mittwoch, 
17. Juli 2024, 19:00 Uhr • 

Evang.-Methodistische Kirche,
Obere Straße 3 • Schönheide

Ärztliche und zahnärztliche Bereitschaft
Der diensthabende Bereitschaftsarzt kann unter der Telefonnummer 
0375/19222 oder während der Bereitschaftsdienstzeit überregional unter 
der Telefonnummer 116117 erfragt werden. Der Notarzt ist weiterhin über die 
112 zu erreichen.  Der zahnärztliche Notfalldienst kann über die Internetseite 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de abgerufen werden.

Wichtige Telefonnummern im Notfall
Rettungsleitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt, Bergwacht: Notruf 112 oder Krankentransport un-
ter Telefon 0375/19222 (Auch Auskunft über die Bereitschaft des kassenärztlichen Notdienstes, von Fachärzten, 
Apotheken). Polizei: Notruf 110, Polizeiposten Eibenstock: Schönheider Straße 4, Telefon 037752/559380 
Giftnotruf: Telefon 0361/730730 Störungsrufnummer MITNETZ STROM: 0800/2305070 Landesdirektion 
Chemnitz: 0371/5320 Hauptbereitschaft ZWW – Trinkwasser und Abwasser: 03774/1440

Hotline 
Antenne km3:

03774_13931-03

BÜRGERPOLIZIST
Lutz Schüler

Tel.: 037752/55938-0 E-Mail:
lutz.schueler@polizei-sachsen.de

Polizeistandort: Eibenstock, 
Schönheider Straße 4 

Sprechstunde: jeden 1. Dienstag 
im Monat von 16 - 18 Uhr

Gut umsorgt in Schönheide
Wir bieten Ihnen hohe Lebensqualität durch:
•Vollstationäre Pfl ege
•Kurzzeit- und Verhinderungspfl ege
•Hauseigene Küche
• abwechslungsreiche Veranstaltungsangebote
•große parkähnliche Gartenanlage

Lernen 
Sie uns 
kennen

MATERNUS Seniorencentrum Barbara-Uttmann-Stift  
Am Fuchsstein 25  ·  08304 Schönheide
T:  037755 62-0  ·  info.schoenheide@maternus.de  
www.schoenheide.maternus.de

Praxis Lars Donath
Facharzt f. Innere Medizin
Schönheider Str. 3 • 08328 Stützengrün

Wir sind im Urlaub vom 
15.07. bis 02.08.2024

Die Vertretung übernimmt in 
dringenden Fällen: 

Dr. med. Göckritz
Hauptstr. 5 • Hundshübel 

Tel.: 037462/ 3796
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Liebe Einwohner/innen der Gemeinde 
Stützengrün,
der Juli steht vor der Tür und trotz Ur-
laubszeit finden alle Angebote wie ge-
wohnt bei uns statt. Personell trefft ihr 
vielleicht mal jemanden anderen an, 
aber das ist sicherlich nicht so schlimm. 
Das Trauercafé (24. Juli,  14:00 Uhr), 
die Pflegepause (2. Juli, 9:30 Uhr) und 
die Nordic Walking Runde (24. Juli, 
10:30 Uhr) haben noch freie Kapazitä-
ten und können gern besucht werden. 
Alle Angebote sind kostenfrei. 

Der Entspannungs- und Ruhe-
raum, der seit Mai 2024 in unseren 
Räumlichkeiten vorhanden ist, lädt 
zur Nutzung ein. Der Raum ist mit 
einem Massagesessel, verschiedenen 
Ölen zur individuellen Nutzung, Bü-
chern und Musik ausgestattet. Es ist 
so wichtig auf sich selbst zu achten, 
gerade in herausfordernden Situati-
on, wie zum Beispiel bei der Pflege 
von Angehörigen. Nach Absprache ist 
es möglich mit den Pflegebedürftigen 
zusammen zu kommen. Am 29. Au-
gust findet im Bürgerhaus Stützen-
grün ab 16:00 Uhr eine Veranstaltung 
zum Thema „Erste Hilfe für pflegende 
Angehörige“ statt. Dazu sind alle 
Interessierten herzlich eingeladen. 
Im Rahmen dessen treffen sich auch 
die Nachbarschaftshelfer/innen des 
Erzgebirgskreises. Die Veranstaltung 
ist kostenfrei, Anmeldungen sind 
notwendig. Wir wünschen Ihnen ein 

Q
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ECKE

Kerstin Klöppel:   0151-70798991
Franziska Hänel:  0173-9813077
Büro:                  037462-175067

gute Zeit. Es grüßen ganz herzlich die 
Mitarbeitenden des Quartiersbüros/
Betreuungsdienstes.

Die nächste Ausgabe vom 
                    

    
erscheint am 1. August 2024

Redaktionsschluss 21. Juli 2024

Gemeinde 
Anzeiger 
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21. Bergwiesenfest 
Stützengrün vv Ein überaus ge-
lungenes Fest – so war es vielfach 
zu hören. Mit etwa 2.000 Besuchern 
dürfte auch ein neuer Besucherre-
kord zu verzeichnen sein. Einmal 
mehr eine Bestätigung, dass die-
ses Fest zu einer festen Größe im 
Terminkalender vieler „Hiesiger und 

Uhiesiger“ geworden ist. Das Team 
der Stollmühle kümmerte sich wie 
in jedem Jahr exzellent um das leib-
liche Wohl. 

Die Auswahl der Musik schien 
ebenfalls den Nerv der Anwesenden 
getroff en zu haben. Das Programm 
der Waldwichtel und der charmanten 

130 Jahr-Feier Aussichtsturm auf dem Kuhberg 
Stützengrün vv Diesen Anlass will 
die Interessengemeinschaft „Rund 
um den Kuhberg“ gern mit allen 
Freunden des Kuhberges und seines 
Aussichtsturmes am 21. Juli 2024 
würdig und zünftig begehen. Be-
ginn ist um 11 Uhr mit einem mu-
sikalischen Frühschoppen der Wer-
nesgrüner Blasmusikanten auf dem 
Kuhbergplateau. Ab 14 Uhr spielt 
Thomas Seidel (Holz-olber, naus´n 
Wald gut soot) aus Carlsfeld. Das 
Team vom Brauerei-Gutshof aus 
Wernesgrün wird den gesamten Tag 
kulinarisch ausrichten. Das Team 
des Kuhberghauses steht für die 
Besichtigungen der neuen Apparte-
ments zur Verfügung und hat den 
Kuhberg-Turm ein wenig vorgerich-
tet, sodass jeder Besucher sich ei-
nen Eindruck vom derzeitigen Zu-
stand verschaffen kann. 
Alle Wanderfreunde sind herzlich 
eingeladen, zu Fuß die Wege aus den 
umliegenden Orten zu beschreiten, 

denn das Parken ist auf dem Plateau 
nicht möglich. Letzte Parkmöglich-
keit ist der Parkplatz am Fuße des 
Kuhberges in Neulehn, in Steinberg, 
Wernesgrün, Schnarrtanne oder 
auch Schönheide möglich. 

Als besonderes  historisches „Sch-
mankerl“ wird die IG Kuhberg eine 
Reprint-Ausgabe der Festschrift von 
1894 herausgeben. Ein „Muss“ im 
Bücherregal eines jeden Heimat-
freundes. 

Reprint-Ausgabe (l.), Kuhbergturm alt 
(r.) Fotos: Gemeindeverwaltung

Impressionen. Fotos: Gemeindeverwal-
tung

Tourismusverband Erzgebirge: Wandertourentester gesucht
Erzgebirgskreis mtl Der Touris-
musverband Erzgebirge (TVE) sucht 
erneut interessierte Tourentester, die 
die Qualität der Wanderwege im Erz-
gebirge überprüfen. 

Teilnehmende wählen aus 46 Tou-
ren zu unterschiedlichen Themen aus 
und bewerten diese unter anderem 
hinsichtlich Infrastruktur am Weg, 
Beschilderung, Routenführung und 
Wegebeschaff enheit. Die Bewertung 
der Wege erfolgt ausschließlich digital. 

Folgende thematische Wanderun-
gen stehen beispielsweise zur Wahl: 
Gipfelglück, Bergbau und Welterbe, 
Heimatgenuss, Eisenbahn und Wan-
derstock sowie Wanderungen für die 
ganze Familie. Anschließend leitet der 
TVE die ausgewerteten Ergebnisse an 
die zuständigen Kommunen und Wege-
warte weiter. Ziele sind die qualitative 
Verbesserung der Wegeinfrastruktur 
und die Erhöhung der Attraktivität der 
Wanderrouten. Bei Interesse gibt der 

TVE gern Auskunft: Projektmanage-
ment Wandern, Anni Borrmann, a.borr-
mann@erzgebirge-tourismus.de oder 
Tel. 03733 188 00 29. Der Tourentest 
ist bis zum 30. September möglich. 

Als Dankeschön für die Unter-
stützung verlost der TVE unter allen 
Teilnehmern verschiedene Preise. 
Hauptgewinn sind zwei Übernachtun-
gen inklusive Halbpension für zwei 
Erwachsene und ein Kind im AHORN 
Hotel Oberwiesenthal.
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Blühinsel Neulehn und 2. Schulstraßenfest 

Zuwachs für Stützengrün

Stützengrün vv „Unser Dorf soll 
schöner werden“ – oder, wie es ei-
nige Jahrzehnte früher hieß, „Schö-
ner unsere Städte und Gemeinden“ 
– beiden Slogans ist gemeinsam, 
dass sich zu allen Zeiten Menschen 
für ihren Heimatort, oder Ortsteil 
oder ihre Straße eingesetzt haben 
um etwas zu verschönern bzw. Miss-
stände zu beseitigen. So auch eini-
ge Familien der Schulstraße in Neu-

lehn. Ein herzliches Dankeschön an 
die Familien Klingst / Hendrix, Rieß, 
Baumgärtel und Eichler! Die Be-
pflanzung und Gestaltung des Ron-
dells inmitten der 
Buswendeschlei-
fe konnte vor 
wenigen Tagen 
abgeschlossen 
werden. Geboren 
wurde die Idee 

wohl zur Erstau-
flage des Schul-
s t ra ßen f e s t e s 
im vergangenen 
Jahr. In Koopera-
tion mit unserer 
Grundschule sol-

len künftig auch noch kleine Kunst-
werke und Installationen dort ihren 
Platz finden. 

Auch in diesem Jahr wurden neue 

Stützengrün vv Die Freude ist 
groß, wenn es in einer Familie Nach-
wuchs gibt. Zurecht, wenn man die-
se süßen Wonneproppen sieht und 
sie beim Wachsen und Großwerden 
unterstützen kann. Freude über Zu-
wachs herrscht auch in der Gemein-
de Stützengrün, wenn Kinder gebo-
ren werden. Der Empfang für die neu 
geborenen Stützengrüner, Lichte-
nauer und Hundshübler fand am 27. 
Mai im Bürgerhaus statt. Neben 50,- 
EUR Begrüßungsgeld freuten sich 
die jungen Familien über eine kind-
gerechte Tisch-Stuhl-Kombination 
der ortsansässigen Traditionsfirma 
Schul- und Stahlrohrmöbel GmbH 
im Wert von ca. 200,-EUR. Unsere 
Kindertagesstätten waren durch ihre 
Leiterinnen vertreten und auch eine 
neu beginnende Mutti-Kind-Arbeit 
soll ab September wieder angeboten 
werden. Myriam Hochmuth, selbst 
werdende Mutter, stellte diese vor.
Doch nicht nur dann, wenn Babys in 
unserem Ort ankommen, ist das ein 
Grund zur Freude. Auch Zuzüge von 
Erwachsenen sind wichtig für unse-
re Zukunft. Daher hat der Bürger-
meister in diesem Jahr am 14. Mai 
erstmals die Menschen eingeladen, 
die im letzten Jahr hier heimisch ge-

worden sind. Jeder bringt Erfahrun-
gen, Begabungen und Fähigkeiten 
mit, die er oder sie einbringen kann 
in eine lebendige Dorfgemeinschaft. 
Viele haben davon berichtet, dass 
sie gut aufgenommen wurden - in 
der Verwaltung, der Nachbarschaft 
– den Alteingesessenen also. Wäh-
rend anderswo noch um die richtige 
Willkommenskultur gestritten wird, 
scheint diese bei uns schon recht 
gut zu funktionieren. Für die Ge-
meinde ist es wichtig zu erfahren, 
welche Beweggründe die Menschen 
bewogen haben, zu uns zu ziehen. 
Das wollen wir künftig noch stärker 

Pläne und Ideen geboren, etwa wie 
der Spielplatz an der Grundschule 
noch schöner gestaltet werden kön-
ne. Ein erster Wunsch ging bereits in 
Erfüllung. Die Männer des Bauhofes 
errichteten einen neuen Sandkasten, 
der bislang noch fehlte.

in den Mittelpunkt unserer Bemü-
hungen um neue Bürgerinnen und 
Bürger stellen.

An dieser Stelle noch einmal das 
Angebot der Gemeinde Stützengrün. 
Sehr gern unterstützen wir beim Ver-
kauf, der Vermietung von Wohnraum 
oder Häusern und Grundstücken. 
Die Eintragungen in unserem Inter-
netauftritt kosten nichts und unsere 
Webseiten werden von Wohnraum-
suchenden gern in Anspruch genom-
men. Gern können wir Angebote auch 
unter Chiffre-Nummern einstellen. 
Beispiele dazu unter www.stuetzen-
gruen.de.

Rondell (l.) Wünschetafel (r.). Fotos: Gemeindeverwaltung

Stützengrüner Neugeborene mit ihren Eltern. Fotos: Gemeindeverwaltung

Tänzerinnen unserer Stützengrüner 
Tanzschule CityDance begeisterten 
das Publikum. 

Auch die Aussteller um das Team 
des Landschaftspflegeverbandes 
waren zufrieden. Allein deren Vielfalt 
ist in den letzten Jahren ein wenig 
zurückgegangen. 

Für die kommenden Jahren wollen 
wir versuchen, stärker die kreati-
ven Hobbys und dörfliche/ bäuer-
lich-handwerkliche Traditionen stär-
ker einzubinden. 

Wer also in dieser Hinsicht gern 
sein Können unter Beweis stellen 
möchte ist herzlich eingeladen. (Wol-

le spinnen, Töpfern, Schafe scheren, 
Buttern, Schmieden…). 

Interessenten melden sich bitte 
unter v.viehweg@stuetzengruen.de 
oder direkt beim Landschaftspfle-
geverband Westerzgebirge 037462-
65412 oder kai.werner@lpv-westerz-
gebirge.de
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Geschichte - Chronik - Überlieferungen
200 Jahre: Die Geschichte der Gaststätte „Goldener Hirsch“ (Teil 2)

1936, 4. Mai Alfred Wappler wurde 
erwarb den Gasthof mit umliegendem 
Grundstück von seinem Vater Robert 
Wappler.

1945 – ein Zeitzeuge beschrieb die 
Situation damals so: „Das Haus war 
voller Soldaten. Im Saal war ein La-
zarett.“

1951 – Im Haus vom „Goldenen 
Hirsch“ zieht neben der Gaststätte 
und der Fleischerei nun auch der KON-
SUM mit einer Verkaufsstelle ein.

1953 – Wirtswechsel innerhalb der 
Familie Wappler - Alfred Wappler gibt 
das Gewerbe ab und Sohn Heinrich 
Wappler übernimmt mit seiner Frau 
die Gaststätte. Damals zählte die 
Gaststätte 40 Plätze im Gastraum und 
22 Plätze im Vereinszimmer.

1959 - Im Sommer schloss die Gast-
stätte „Goldener Hirsch“. Ein neuer 
Pächter musste gesucht werden. Als 
Nachfolger bewarben sich die HO und 
die Firma Pechmann, die darin einen 
Betriebsküche einrichten wollten.

1965 – Nun wurde die Gasstätte von 
Kommissionären betrieben. Die Gast-
stätte versorgte die Firmen Pechmann 
(Babyschuhfabrik), Schweigert (Spit-

zenziertücher) und Müller (Pinsel) mit 
Betriebsessen.
Ende der 1960er - Der Saal des 
„Goldenen Hirsches“ wird zum Land-
warenhaus.

Ab 1969 pachten Margitta und Gott-
fried Unger den „Goldenen Hirsch“ 
und bewirtschafteten die Gaststätte 
über 30 Jahre.
Die Gaststätte „Goldener Hirsch“ 
versorgte Mitte der 1980iger Jahre 
Arbeitstäglich 100 Werktätige (z.B. 
„vom Pechmann“ - Kinderschuhe) 
mit Mittagessen. In der Küche war 
eine Tür zur „kleinen Gaststube“ mit 
Durchreiche – zur Essensausgabe.
1991, 30. Juni fand ein Eigentü-
merwechsel des Hauses in dem sich 

Diese Anzeige ist aus der Festschrift von 
1934.

Der „Goldene Hirsch“ zierte sogar mal eine Postkarte (in den 1960) (links) - Fotos: privat

Margitta und Gottfried Unger. Foto: Freie 
Presse

der „Goldenen Hirsch“ befindet in-
nerhalb der Familie Wappler statt. 
Die jetzigen Eigentümer Konrad und 
Ingeborg Wappler übernehmen. 

1995 steht in der Zeitung (Freie 
Presse) über den „Goldenen Hirsch“:“ 
…egal ob es „gehen wir zum Gottl“ 
oder „zum Wappler“ oder „in den 
Hirsch“ heißt oder „zum Falk“ – es 
aufs selbe rauskommt. Geblieben 
ist der gute Ruf, der vor allen in der 

Infos rund um den „Goldenen 
Hirsch“ in Hundshübel

Kleiner Exkurs – Sportplatz
Auf dem Grundstück rund um den 
„Goldenen Hirsch“ gab es auch einen 
Sportplatz. Der Wirt Robert Wappler 
hatte einen Teil seines Grund und 
Bodens an den Sportverein, den 
Turnclub und den Schützenverein 
verpachtet. In der Chronik des HSV 
ist zu lesen: “Im Jahr 1926 stellte 
der Besitzer der Gaststätte „Gol-
dener Hirsch“ Robert Wappler, den 
Fußballspielern aus Hundshübel, 
einen Teil seines Grundstücks für 
sportliche Zwecke zur Verfügung. 
1927 wurde sodann ein Fußball-
platz errichtet, zwar mit etwas Ge-
fälle, für die damaligen Verhältnisse 
jedoch ausreichend. Deshalb gab es 
auch ein sog. „oberes und unteres 
Tor“. Zu Beginn eines ersten, größe-
ren Sportereignisses 1930, wurde 
von einem Flugzeug ein Fußball über 
dem Sportplatz abgeworfen. Der 
„symbolische Anstoß“ vor dem Spiel 
der Herren, erfolgte durch den da-
mals vierjährigen Heinrich Wappler.“

Ab 1928 durften auch die Schulkin-
der den Sportplatz mit nutzen.
Während des Krieges kam das 
Sportgeschehen völlig zu erliegen. 
Der Sportplatz wurde Ausbildungs-
platz der Jugend.

Die Nachkriegsjahre waren sehr 
schwer und die Versorgung der Be-
völkerung war nicht gesichert. So 
wurde der Sportplatz umgepflügt, 
um dort Kartoffeln und Getreide ern-
ten zu können.

1949 fanden sich wiederum einige 
junge Sportler zusammen, an der 
Spitze Heinrich Wappler, um das 



Juli 2024 • Seite 17Gemeinde
Anzeiger

Fußballspielen wieder zu beleben.

1950 war der Sportplatz wieder 
hergerichtet. Eine zweite Sport-
platzweihe fand statt und in diesem 
Zusammenhang wurde die „Sport-
vereinigung Hundshübel“ (SVH) ge-
gründet.
Im Jahr 1976 muss der „alte Sport-
platz“ einer Straße (B169) weichen.

Hier ein kleiner Auszug aus der Ge-
schichte der Feuerwehr Hundshübel:

HUnDsHübel AH Das eine Gast-
wirtschaft ein 200jähriges Jubiläum 
feiern kann, ist in der aktuellen Zeit 
nicht alltäglich. So sieht das auch 
der Landrat des Erzgebirgskreises,  
Rico Anton. Eigentlich wollte er Gast 
der Festveranstaltung im „Goldenen 
Hirsch“ sein, aber sein Terminkalen-
der hat ihm leider das Erlebnis eines 
kleines dörfl ichen Spektakels  ver-
wehrt. 

Die geladenen Gäste zum Auf-
takt eines gelungenen Festwochen-
endes im Juni in Hundshübel hatten 
am Freitag Nachmittag ihren Spaß. 
Dafür sorgten mit einer kurzweiligen  
Moderation Mareike Moser und André 
Treder. Der schlagfertige Wortwitz 
zwischen „Toilettenfrau“ Hildegard 
alias Mareike Moser und dem Wirt 

des „Hirschens“ André Treder sorgte 
für reichlich Unterhaltung.

Eingebettet in den festlichen Auf-
takt eines rundum gelungenen Fei-
erwochenendes 
waren ein Über-
blick von der His-
torie des „Gol-
denen Hirsch“ 
sowie Gruß- und 
Dankesworte für 
ein Gasthaus, 
das wesentlich 
für die Belebung 
unseres Ortes 
beiträgt. Das 
betonte Landrat 
Rico Anton in ei-
nem Grußwort: 
Die lebendige 

Im vertrauten Dialog: Hildegard mit ihrem Chef.

Mareike Moser präsentiert einen personalisierten Schwibbogen 
als Präsent zum „200-jährigen“. Fotos: Andreas Haeßler

regionale Gastronomie ist ein wich-
tiger Faktor für eine erfolgreiche 
touristische Infrastruktur im Erzge-
birge.

Ortsgeschichte (bissel zum 
Schmunzeln) zwischen 1949 und 

1959 – Quelle private Aufzeich-
nungen eines Enkels des dama-
ligen Gastwirts Alfred Wappler:

Fleischer – Fleisch war wieder vor-
handen - dies kaufte man z. B. beim 
Wappler Fred.

Kultur und Sport
1950 – Im „Goldenen Hirsch“ kam 
es zu gelegentlichen Filmvorführun-
gen des Lichtspielbetriebes Max Kai-
ser aus Bärenwalde.

1954 – Das meiste Training und die 
wesentlichen Taktiken der Sportver-

einigung Hundshübel wurden in der 
Gaststätte „Goldenen Hirsch“ durch-
geführt. 
Ebenso die Ergebnisauswertung.

1957 – Im „Hirsch“ ist mit einem 
Rückgang der Besucherzahlen bei 
Filmvorführungen zu verzeichnen. 
Weihnachten wird auf der Bühne der 
Gaststätte „Goldener Hirsch“ von 
Schülern der Schuler das Theater-
stück „Die goldenen Nüsse“ aufge-
führt.

1958 – Im Frühjahr erfolgt die 
Gründung der neuen BSG. Die An-
zahl der Sportfreunde nimmt zu. 
Das Geräteturnen entsteht nach 25 
Jahren neu und trainiert wird z.B. im 
Saal des „Goldenen Hirsch“.

200-Jahrfeier „Goldener Hirsch“
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Die „Mäusekiste“ feiert ihr 20-Jähriges Trägerschaftsjubiläum
Stützengrün mtl Unter dem Motto 
„Wenn aus Kleinen Große werden…“ 
stand das diesjährige Kinderfest und 
gleichzeitig das 20-Jährige Träger-
schaftsjubiläum unserer Kindertages-
stätte „Mäusekiste“. 

Dabei präsentierten Kinder aus 
unserem Kindergarten, aber auch ehe-
malige „Kleine“ ein buntes Programm 
aus Liedern, Gedichten und Tänzen. 
Erik Kastner spielte uns ein Stück auf 
seinem Akkordeon, Rike Müller und 
Leo Unger erfreuten die Gäste mit dem 
Gedicht „De Würschtletüt“, welches 
die Beiden, inzwischen 14-Jährigen, 
zu ihrem damaligen Zuckertütenfest 
gemeinsam ansagten. Auch die Tanz-
schule City-Dance, mit Michaela Gläß, 
bereicherte mit einem Auftritt unserer 
ehemaligen Kindergartenkinder unser 
Programm.  

Ganz besonders freuten wir uns 
auch viele ehemalige Kollegen und 
Kolleginnen, Frau Leistner als Vertre-
terin der Gemeindeverwaltung, Frau 
Weiß und Herrn Schäffler von der 
Johanniter-Unfall-Hilfe, Jana Richts-
teiger-Müller unsere Ortsvorsteherin 
sowie unsere ehemalige Bürgermeis-
terin Frau Reichel begrüßen zu dürfen.

Im Anschluss an unser Programm 
konnten sich Eltern, Kinder und Gäste 

bei einem, von den Eltern gestalteten 
Snackbuffet, stärken. Ebenso war mit 
Steaks und Roster für das leibliche Wohl 
gesorgt. Natürlich durfte auch eine 
Geburtstagstorte nicht fehlen. 

Auf der Hüpfburg konnten sich die 
Kinder austoben oder am Glücksrad 
drehen und tolle Preise gewinnen. Am 
späten Nachmittag durfte sich jedes 
Kind Ballons als Tier, Schwert, Blume 
etc. modellieren lassen. Ein kleiner 
Streichelzoo begeisterte Groß und 
Klein. Hin und wieder konnte man ein, 
als Spiderman oder Schmetterling, 
geschminktes Gesicht vorbei huschen 

sehen. An der Geschicklichkeitsstre-
cke war es möglich sich sportlich zu 
betätigen. 

Auch die Kameraden der Feuerwehr 
und sogar die „Bambinis“ waren vor 
Ort. Diese zeigten allen Interessierten 
das Einsatzfahrzeug, unternahmen 
kleine Rundfahrten und ließen die 
Kinder nach Lust und Laune mit der 
Kübelspritze das Zielen üben. Es wur-
den Notfälle nachgespielt und Einsätze 
simuliert. 

Da ein kleines Andenken an einen 
solch besonderen Anlass nicht fehlen 
durfte, konnte jedes Kind eine kleine 

Impressionen. Fotos: KITA „Mäusekiste“
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Direktionsbereich 6: Über-Land-Tour des Präventionsmobils
Erzgebirgskreis mtl Am 25. 
Mai 2024 startete die sechste 
Über-Land-Präventionstour der Poli-
zeidirektion Chemnitz. Das Präven-
tionsmobil tourt mit der Sparkasse 
Chemnitz, der Sparkasse Mittelsach-
sen und der Bundespolizeiinspektion 
Chemnitz durch den Erzgebirgskreis, 
Mittelsachsen und Chemnitz. In 29 
Städten beraten Beamte in 34 Tagen 
zu Themen wie Einbruchsschutz, Be-
trugsmaschen und sicherem Internet.
An sechs Orten in Chemnitz und je 
14 Orten im Landkreis Mittelsach-
sen sowie im Erzgebirgskreis bieten 
die uniformierten Berater kostenlose, 
persönliche Beratungen an. Auch die 
Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz 
unterstützt die Tour an der Raststät-
te „Auerswalder Blick“ für Reisen-
de. Zusätzliche Beratungen finden 
an Campingplätzen in Rabenstein, 
Schneeberg und Geyer sowie mit den 
Filialmobilen der Sparkasse statt, mit 

Fokus auf Seniorensicherheit. An elf 
Orten ist der Kriminalpräventionsbe-
auftragte der Bundespolizeiinspek-
tion Chemnitz dabei. Die Tour endet 
am 20. August in Freiberg. Im letzten 

Sommer holten sich 1.300 Bürger Rat 
am Präventionsmobil. Termine sind 
farblich markiert, kurzfristige Ände-
rungen möglich.

Mäusekistenmaus aus Holz individuell 
gestalten und mit nach Hause nehmen.

Wir blicken auf ein rundherum 
gelungenes Fest zurück, welches nur 
durch die Unterstützung zahlreicher, 
helfenden Hände, einem super Kita 
Team, engagierter Eltern und Förde-
rern, die uns mit Sachspenden unter-
stützten, möglich wurde und wünschen 
uns von Herzen weitere 20 Jahre Kinder 
beim Wachsen begleiten zu dürfen und 
beobachten zu können, wie aus Kleinen 
Große werden. Herzlichen Dank dafür!
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Is was lus? 
Monat Termin Veranstaltung Veranstalter Zeit
Juli    
01.07.  Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
02.07.  Pflegepause AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
02.07.  Krabbeltreff für alle Kinder ab 10 Monate Kita Waldwichtel 15:00 Uhr
  Kita Waldwichtel Stützengrün
03.07.  Krabbeltreff Kita Mäusekiste 09:30 Uhr
  Kita Mäusekiste Hundshübel
08.07.  Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
09.07.  Kochgruppe AWO Quartierskonzept 10:00 Uhr
  AWO Quartiersbüro
09.07.  Hutzntreff Stützengrün AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  Gemeindeverwaltung, Zimmer 2
15.07.  Hutztreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
16.07.  Hutzntreff Lichtenau AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  Raststätte Waldhummel
22.07.  Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
24.07.  Trauercafé AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  AWO Quartiersbüro
25.07.  Hutzntreff Hundshübel AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  AWO Quartiersbüro
29.07.  Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
30.07.  Männertreff AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
August    
05.08.  Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
06.08.  Pflegepause AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
06.08.  Krabbeltreff für alle Kinder ab 10 Monate Kita Waldwichtel 15:00 Uhr
  Kita Waldwichtel Stützengrün
07.08.  Krabbeltreff Kita Mäusekiste 09:30 Uhr
  Kita Mäusekiste Hundshübel
12.08.  Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
13.08.  Kochgruppe AWO Quartierskonzept 10:00 Uhr
  AWO Quartiersbüro
13.08.  Hutzntreff Stützengrün AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  Gemeindeverwaltung, Zimmer 2
19.08.  Hutztreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
20.08.  Hutzntreff Lichtenau AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  Raststätte Waldhummel
26.08.  Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
27.08.  Männertreff AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
28.08.  Trauercafé AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  AWO Quartiersbüro
29.08.  Hutzntreff Hundshübel AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  AWO Quartiersbüro

Waldgottesdienst
Stützengrün mtl Zum Waldgottes-
dienst am Pfingstmontag strömten 
die Besucher wieder zu Fuß, mit dem 
Rad, Auto oder der Bimm in den in 
den Neulehner Wald um bei bestem 
Frühlingswetter miteinander auf Got-
tes Wort zu hören. 

Dieses Jahr sprach Steffen Kern, 
Präses des Evangelischen Gnadauer 
Gemeinschaftsverbandes aus Wald-
dorfhäslach vor 2100 Besuchern zum 
Thema: „Lebe als Hoffnungsmensch 
- Wie wir auch in Krisen zuversichtlich 
bleiben“. Er stellt fest: „Hoffnung ist 
eine großes Sehnsuchtswort, etwas 
was wir alle suchen und brauchen. 

Ohne Hoffnung kann kein Mensch 
leben. Die Hoffnung zu leben, braucht 
unsere Gesellschaft gerade jetzt drin-
gend, weil so vieles uns hoffnungslos 
zu machen droht.“

Er warnte zugleich davor sich vom 
Zeitgeist treiben zu lassen. Denn die-
ser sei „ein Spaltgeist, der alle ausei-
nandertreibt: in der Gesellschaft, in 
Gemeinden bis hinein in die Familien. 
Der Geist Gottes aber ist ein Gemein-
schaftsgeist der verbindet. Er wirkt 
versöhnend in die zerstrittene Welt hi-
nein.“ Die christliche Hoffnung ist ein-
zigartig: „Wir vertrauen dem Gott, der 
in die Welt gekommen ist, hier gelebt 

hat, hier gestorben und auferstanden 
ist.“ Jesus Christus ist die Hoffnung, 
die über den Tod hinaus gilt. 

Der Waldgottesdienst fand bereits 
zum 104. Mal statt. Er wird ehren-
amtlich von der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Stützengrün organisiert. 
„Viele einzelne Menschen, Firmen und 
Vereine aus Stützengrün und Umge-
bung unterstützen uns dabei. Das ist 
eine wahre Freude, das zu erleben und 
wir sagen von Herzen Danke für das 
Miteinander!“, so Michael und Claudia 
Hochmuth, Leiter der LKG. Mehr von 
Steffen Kern unter: 
www.HOFFNUNGSMENSCH.de
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Ausfl ug zur Kunstgalerie Chemnitz
CHemnitz mtl Am Freitag, dem 7. 
Juni, ging es für die Klasse 4b der 
Grundschule Stützengrün auf eine 
Tagesfahrt ins ca. 60 km entfernte 
Chemnitz in die Kunstgalerie. Getrof-
fen wurde sich 8 Uhr an der Grund-
schule, wo es von da aus mit dem Bus 
auf die Reise ging. In der Galerie ange-
kommen, teilte sich die Klasse in zwei 
Gruppen auf, wovon die eine Gruppe 
sich die Bilder vom deutschen Maler 
und Grafiker Karl Schmidt-Rottluff an-
sah. Der Künstler stammte gebürtig 
aus Chemnitz. Die andere Gruppe be-
mühte sich währenddessen in einem 
eigens dafür eingerichteten Raum mit 
einem langen Tisch und Malsachen 
wie Ölkreide, die Bilder des Künstlers Die Klasse 4b. Foto: Grundschule Stützengrün

mit dessen Technik nachzuzeichnen. 
Die Gruppen tauschten anschließend 
noch die „Plätze“. Nach zwei Stun-
den in der Galerie war es Zeit für die 
Rückreise nach Stützengrün. Vor der 
Galerie wurde zum Andenken noch 
ein Gruppenfoto gemacht. Ankunft 
in Stützengrün 
war genau 12:30 
Uhr wo der Aus-
flug dann endete. 
Für unsere Klas-
se 4b war es ein 
tolles Erlebnis als 
Abschlussfahrt 
unserer Grund-
schulzeit. Wir be-
danken uns herz-

lich für die Organisation bei Frau Dr. 
Tröger und die fi nanzielle Unterstüt-
zung durch die Bürgerstiftung Stüt-
zengrün. Es wird ein unvergesslicher 
Tag bleiben. Die Schüler der Klasse 
4b der Grundschule Stützengrün, Rick 
Micklich 4b
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